
 

Merkblatt: Spieler*innenkontrolle 

Reglementarische Grundlage: SRR 11.2.4-5; SRRW2; WSR 2.15.4-7 

 

Wann sind Spieler*innenkontrollen nötig? 

Situation Massnahme 

Die Spieler*innenkontrolle wird auf dem Aufgebot 
angeordnet (vgl. Abb. 1) 

Kontrolle des ganzen Teams 

Fehlendes, abgelaufenes oder unvollständiges 
Teamblatt 

Kontrolle des ganzen Teams 

Verdacht durch Schiedsrichter*in 

Kontrolle der verdächtigen 
Spielteilnehmer*innen nach Spielschluss 

Vermutest du ein manipuliertes Teamblatt, 
darfst du dieses einziehen und an swiss 
unihockey schicken. 

Auf Verlangen des gegnerischen Captains 

Wurde noch keine Spieler*innenkontrolle 
durchgeführt, darf der Captain die Kontrolle von 
einzelnen oder mehreren Gegenspieler*innen 
verlangen 

 

Spieler*in nicht auf Spielbericht aufgeführt 

Technische Matchstrafe, daneben unbedingt 
Kontrolle der*des betroffenen Spieler*in 
unmittelbar nach Feststellen des fehlenden 
Eintrags 

 

Wie läuft eine Spieler*innenkontrolle ab? 

 

 

 

 
 

Wann wird die 

Spieler*innenkontrolle 

durchgeführt? 

 

Die angeordnete Spieler*innenkontrolle erfolgt bei 

Einzelspielen mindestens 30 Minuten vor 

Spielbeginn. Bei Spielen in Turnierform mindestens 

20 Minuten vor Anpfiff. Der Zeitpunkt soll mit den 

Betreuer*innen des Teams abgesprochen werden. 

 

Die Identitätskontrolle einzelner Spieler*innen 

findet unmittelbar nach Spielschluss im Beisein 

der betroffenen Spieler*innen sowie der 

Captains beider Mannschaften statt. 

 
 

 

 

 
Wo findet die 

Spieler*innenkontrolle 

statt? 

Die angeordnete Spieler*innenkontrolle soll in der 

Garderobe des jeweiligen Teams durchgeführt 

werden. 

Die Kontrolle einzelner Spieler*innen findet vor dem 

Spielsekretariat statt. 

 

 

 
 
Was wird bei der 

Spieler*innenkontrolle 

kontrolliert? 

Mittels Spielbericht und amtlichem Identitätsnachweis 

wird der Reihe nach die Identität aller zu 

kontrollierenden Spieler*innen eines Teams 

kontrolliert. Jede*r Spieler*in muss auf dem Teamblatt 

und dem Spielbericht zweifelsfrei zu erkennen sein 

und sich ausweisen können. 



 
 
 

 

 
 

 
Wie kann sich 

ein*e Spieler*in 

ausweisen? 

Als Identitätsnachweis sind Pass, ID, General-, 

Halbtaxabonnement, Swiss Pass oder 

Führerausweis zulässig. Abgelaufene Dokumente 

sind nicht gültig. Ebenso sind Kopien in den 

Aktivligen nicht zulässig. 

Ausnahme: In sämtlichen Junior*innenligen (inkl. 

U21) sind Kopien der Ausweispapiere 

ausreichend. 

 

 

 
Was, wenn sich ein 

Spieler*innen nicht 

mittels Ausweis 

identifizieren kann? 

Falls ein*e Spieler*in keinen Ausweis bei sich hat 

und so nicht identifiziert werden kann, darf diese*r 

nicht am Spiel teilnehmen. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Welche Meldepflichten 

habe ich im 

Zusammenhang mit 

einer Spielerkontrolle? 

Bei jeder Spieler*innenkontrolle muss auf dem 

Spielbericht das entsprechende Kreuzchen gesetzt 

werden (Vgl. Abb. 2) Jede Spieler*innenkontrolle 

muss online via Portal rapportiert werden. Dies 

gilt auch dann, wenn keine besonderen 

Vorkommnisse stattgefunden haben. (Vgl. Abb. 3 – 

5)  

Falls sich ein*e Spieler*in nicht ausweisen konnte 

oder nicht aufgeführt war, muss dieser Vorfall mit 

allen verfügbaren Angaben rapportiert werden 



 
Abbildung 1: Anordnung einer Spieler*innenkontrolle im E-Mail: Das Spiel ist mit drei Sternchen und rot markiert. 

 

 

Abbildung 2: Jede Spieler*innenkontrolle muss auf dem Spielbericht mit einem Kreuz festgehalten werden. 

 
 

 

Abbildung 3: Jede Spieler*innenkontrolle muss online im Portal (portal.swissunihockey.ch) erfasst werden. 

UHC Ahorn 



 

 
Abbildung 4: Dieses Feld ist auch bei einer Spieler*innenkontrolle ohne Unregelmässigkeiten anzuwählen 

 

 

Abbildung 5: Grund auswählen und den Vorfall möglichst genau schildern. Hier findest du noch mehr Formulierungshilfen. 

https://swiss-unihockey-lernmodul.lernetz.site/module/admin-schiedsrichter#5eb1230f33e3b1064e4d1844

